
Körperverletzung 107

Fahrlässige Tötung 

§ 222

Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen 
verursacht, wird mit Gefängnis bestraft

SIEBZEHNTER ABSCHNITT 

KÖRPERVERLETZUNG

Körperverletzung 
§ 223

(1) Wer vorsätzlich einen anderen körperlich miß
handelt oder an der Gesundheit beschädigt, wird wegen 
Körperverletzung mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ist die Handlung gegen Verwandte auf steigender 
Linie begangen, so ist auf Gefängnis nicht unter einem 
Monat zu erkennen.

Gefährliche Körperverletzung 

§ 223a

Ist die Körperverletzung mittels einer Waffe, insbe
sondere eines Messers oder eines anderen gefährlichen 
Werkzeuges oder mittels eines hinterlistigen Überfalls 
oder von mehreren gemeinschaftlich oder mittels einer 
das Leben gefährdenden Behandlung begangen, so tritt 
Gefängnisstrafe nicht unter zwei Monaten ein


